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R e g l e m e n t  

für die 

Verwaltung der klinischen Apotheke. 

8 1. Nach 8 79 des „Statuts der Kaiserlichen Universi­
tät zu Dorpat" und nach 8 4 des Reglements der klinischen 
Institute besteht für die klinische« Anstalten der Universität zu 
Dorpat eine Apotheke, für welche ein besonderes Loeal im 
Klinikum eingeräumt ist. (8 9). 

8 2. In dieser „klinischen Apotheke" soll Arznei für fol­
gende Anstalten bereitet uud abgelassen werden: 

a. für die stationären uud ambulatorischeu Abtheiluugeu der 
therapeutischen, chirurgisch-ophthaluiologischeu,gyuäkologisch-
geburtshilflichen Klinik, 

d. für die Poliklinik, 

e. für die unter Leitung des Professors der Staatsarzuei-
kuude stehende Abtheiluug des Bezirkshospitals (oergl. 
88 4, 18, 21 e), desgleichen 

ä. für die niederen Diener nnd diejenigen Beamten der Uni­
versität, welche unentgeltlich Arznei beanspruchen können. 
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An in. Zu diesen Beamten werden alle Diejenigen ge­
rechnet, deren Amt in der XIV. Nangelasse steht, oder 
keiner Raugclasse zugezahlt ist. Die betreffenden 
Reeepte müssen von einem der der Universität au-
gehörigen medieinischen Doeenten oder klinischen Assi­
stenten verschrieben worden sein (vergl. übrigens 
8 21 6.). 

e. für diejenigen Privatbanken, welche auf ihre eigene Ko­
sten in einer der klinischen Anstalten verpflegt werden. 

Anm. Reeepte für in diese Rubrik gehörige Persoueu 
müssen mit der Bezeichnung Ii. (Eigene Rech­
nung) versehen seiu (vergl. 8 4 e.). 

Jeglicher sonstige Ablaß von Arznei, sei er auf Reeepte 
oder im Haudverkauf, ist uutersagt. 

8 8. Die klinische Apotheke steht unter Coutrole der 
kliuischeu Directum uud des Professors der Pharmaeie, es über­
nimmt namentlich der letztere die Verpflichtung, wenigstens ein­
mal im Semester oder auf besondere Veranlassung eine Revi­
sion des gesammteu Geschäftsganges der Apotheke anzustellen 
uud über dereu Resultat der Directum der Kliuik Bericht ab­
zustatten. 

Die unmittelbare Beaufsichtigung der klinischen Apotheke, 
namentlich der Buchführung ist dem gelehrten Apotheker über­
tragen (8 11—12). Für die Führung der Geschäfte und Bü­
cher ist eiu Provisor angestellt (8 13—23), dem ein Gehülfe 
beigegeben ist (8 24). Außerdem köunen Apothekergehülfeu 
als Bolontairs aufgenommen werden (8 25—27). Für die 
gröberen Arbeiter ist eiu Stößer angestellt (8 28). 

8 4. Die Ausgaben, welche zur klinischen Apotheke er­
forderlich sind, werden aus folgenden Summen bestritten: 
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a. aus deu Etotsummen der kliuischeu Institute; 

d. aus der Einnahme, welche die Apotheke vom Bezirks­
hospital (8 2 e.) bezieht. 

Anm. Die für dasselbe gelieferte Arznei wird nach der 
gesetzlichen Taxe berechnet, abzüglich eines Rabatts 
von 50 L (8 21 e). 

e. aus der Einnahme, welche für an zahlende Kranke aller 
kliuischen Austalteu gelieferte Arzuei eiugeht (8 21 e.). 

Aum. Der Preis wird wie in b. berechnet, die Arznei 
nur gegen baare Zahlung abgelassen. 

Anm. lluter „Ausgabeil der kliuischeu Apotheke" siud 
verstanden alle diejenigen, welche durch Beschaffung 
der nothweudigen Utensilien, Bücher, Reagentien nnd 
Medieamente uud durch Ersatz uubrauchbar gewor­
dener hieher gehöriger Gegenstände entstehen. Aus­
genommen von deuselbeu ist die Gehaltssumme der 
Beamten der Apotheke, Ausgaben für Remonte, Hei-
zuug uud Beleuchtuug des Loeals (vergl. Etat der 
Universität MA. 7:^j, 74 n. 79), endlich Ausgaben 
für Wäsche nnd Gehalt des Stößers, welche aus 
der Etatsumme der klinischen Anstalten bestritten 
werden. 

8 5. Der Ablaß der Arznei aus der kliuischeu Apotheke 
erfolgt ausnahmslos nur auf Reeepte, welche vou eiuem der 
Directoreu oder Assisteuteu der kliuischeu Austalteu eoutrasig-
nirt sind. 

Anm. Wenn in dringenden Fällen ein poliklinisches Re-
eept, nur von einem Practieanten verschrieben, eiw 
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läuft, dessen Contrasignatur augenblicklich unmöglich 
ist, so muß dies mit der Bezeichnung: „2.^." (zum 
Austausch) verseheu uud dem Abtheiluugsdireetor 
baldmöglichst zu uachträglicher Unterschrift vorgelegt 
werden. 

8 6. In der klinischen Apotheke sollen alle häufiger ge­
brauchten Medicamente vorrüthig gehalten werden, falls die­
selben nicht schnellem Verderben unterworfen sind, der Provisor 
ist aber verpflichtet jedes in der Apotheke nicht vorhandene 
Arzneimittel, sobald es in einer der klinischen Anstalten ange­
wendet werden soll, baldmöglichst anzufertigen oder zu beschaffe«. 

8 7. Die Vorräthe an pharmaceutischen und chemischen 
Präparaten sollen, falls es vorteilhaft ist, in der Apotheke 
angefertigt werden. Sollten die Einrichtuugeu derselben zu die­
sem Zwecke nicht ausreichen, so kann der Provisor Präparate, 
nach vorheriger Rücksprache mit dem Professor der Pharmaeie, 
durch den Gehülfen oder einen der Volontairs im pharmaceuti­
schen Institute darstellen lassen, muß aber das Rohmaterial 
zu denselben aus der klinischen Apotheke liefern (vergl. 8 16 
des Reglements für das pharmaeentische Institut). Hinsicht­
lich der Vorschriften für die einzelnen anzufertigenden Präpa­
rate ertheilt der Professor der Pharmaeie dem Provisor In­
struction, wenn uöthig — nach vorheriger Rücksprache mit der 
klinischen Directum. 

8 8. Die nöthigen Rohwoareu werdeu, wenn sie in der 
Oekonomie der Klinik vorhanden sind, von dieser geliefert (Zucker, 
Weingeist ?c.); die solchergestalt uicht zu beschaffenden Mate­
rialien bezieht der Provisor, hat aber hinsichtlich der Bezugs­
quelle deu specielleu Anordnungen des Oekonomiedirectors der 
vereinigten medicinisch-chirurgischeu Kliuik nachzukommen. Die 
Rechnnngen sür angekaufte Utensilien, Bücher uud Medien-
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mente müssen vom gelehrten Apotheker und Provisor durchge­
sehen, von ihuen verifieirt dem Oekonomiedireetor eingereicht 
werden. Bücher und Utensilien dürfen nur mit dessen Geneh­
migung angeschafft werden. 

8 9. Für die Apotheke sind im Gebäude der Klinik fol­
gende Räumlichkeiten vorhanden: 

a. das Apothekeuloeal, 

d. das Coetorium (Laboratorium), 

e. die im Souterraiu gelegene Stoßkammer, 

ä. ein Keller, 

e. eine Kräuterkammer. 

Außerdem befindet sich in dem Gebäude der Klinik ein 
Wohnzimmer für den Provisor uud deu Gehülfen. 

§ 10. Die klinische Apotheke muß täglich vou 8 Uhr 
Morgens bis 8 Uhr Abeuds geöffuet sein. Außer dieser Zeit 
müssen eutweder der Provisor oder der Gehülfe in der Apo­
theke oder in ihrer Amtswohnung anwesend sein, so daß in 
dringlichen Fälleu jederzeit Arzuei verabfolgt werdeil kauu. 
Uuter keiner Bedingung darf die Apotheke, wenn auch uoch so 
kurze Zeit, ohue Aufsicht bleibeu (8 19). 

8 11. Der gelehrte Apotheker (vergl. Statut der 
Universität Dorpat 8 29 L 1, 8 82, 87, Etat derselb. 73, 
Reglement des pharmaeentischen Instituts 8 1, 8 13 — 19, 
8 33) hat die Verpflichtuug die kliuische Apotheke insoweit zu 
beaufsichtigen, als er die Geschäftsführung des Provisors über­
wacht, die in der Apotheke vorräthigen, namentlich die für die­
selbe bereiteten oder angekauften Arzneimittel prüft und ent­
scheidet, ob dieselben branchbar sind. Die vom Provisor an­
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zufertigenden Rechnungsabschlüsse hat er genan zu prüfen nnd 
zu unterzeichnen, für Unordnungen und Differenzeil, die er nicht 
zur Kenntniß der Direction bringt, ist er mit dem Provisor 
verantwortlich. Findet der gelehrte Apotheker in der Geschäfts­
führung des Provisors Mäugel, so hat er dereu Abstellung zu 
verlangen, ist aber über seine Anordnungen der klinischen Di­
rection Rechenschaft schuldig. Widersetzlichkeiten des Provisors 
hat er sofort zur Keuutuiß des Oekouomiedirectors der ver­
einigten mediciilisch-chirurgischen Kliuik zu bringen. 

8 12. Der gelehrte Apotheker hat die Pflicht größere 
Veränderungen in der Apotheke, die ihm nothwendig erscheinen 
sollten, bei der klinischen Direction zu beantragen. (Siehe 
weiter 8 23). 

Anm. Die sonstigen Verpflichtungen des gelehrten Apo­
thekers werden durch eiue besoudere Justructiou uud 
durch das Reglement des pharmaceutischeu Instituts 
bestimmt. 

8 13. Der Provisor (vergl. Statut der Universität 
Dorpat. 8 37, 8 88 und Etat derselben p. 75) verwaltet 
die klinische Apotheke uach deu für Verwaltung eiller Apotheke 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen, er ist der Direction der 
klinischen Anstalten lind dem Professor der Pharmaeie, zunächst 
dem gelehrten Apotheker uutergeorduet, für seine Amtsführung 
und das ihm anvertraute Krouseigenthnm der klinischen Di­
rection verantwortlich. 

8 14. Er sorgt für Aufrechterhaltuug der äußeren lind 
inneren Ordnung der Apotheke, für Schutz uud Uuverletztheit 
des Jllveutars und nimmt über etwaige Veränderungen in der 
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Apotheke vorläufig Rücksprache mit dem gelehrten Apotheker 
uud Oekouomiedireetor. 

8 15. Er übernimmt gauz speeiell die Verantwortung 
für die richtige Verwendung des Materials der Apotheke, führt 
über Empfang und Verbrauch von Drogueu uud soustigeu Ver-
brauchsartikelu Bnch und legt über dieselbe» der Directum 
rechtzeitig Rechenschaft ab (8 21 d.). 

8 16. Die regelmäßigen Rechenschaftsberichte an die Di­
rection hat er dem gelehrten Apotheker zur Durchsicht uud Un­
terschrift vorzulegen (vergl. 8 11). 

8 17. Er ist verpflichtet für die gewissenhafte Anferti­
gung der eiulaufeudeu Reeepte und für die rechtzeitige Ablie-
fernng der Arzneien an die Empfänger zu sorgeu. Die Ab­
gabe der Arzneien leitet er stets persönlich. 

8 18. Die Rechnungen für die klinische Apotheke hat er 
monatlich dem Oekouomiedirector der verewigten medicinisch-
chirnrgischen Klinik vorzulegeu, welcher die zu leistenden Zah­
lungen anweist. Er meldet ferner am zweiten Tage eines je­
den Monats dem Oekonomiedireetor schriftlich die Anzahl der 
im letztverflossenen Monat für die verschiedenen klinischen An­
stalten verfertigten Reeepte, iudem er zugleich das für Arzuei 
onf eigeue Rechuuug eiugegaugeue Geld abliefert. Ueber deu 
Empfang des Letzteren gnittirt der Oekonomiedirector im Schnur-
bnch (8 21 e.) (vergl. 8 4«., Anmerkung). Die Rechuuug 
für die akademische Abtheilung des Bezirkshospitals (Hospital-
klinik) übergiebt der Provisor jährlich am 15. December dem 
Oekonomiedirector (vergl. 8 4 d.) 

8 19. Der Provisor ist verpflichtet ständig in der Kli­
nik anwesend zu seiu. Wenn legale Grüude ihn nöthigen das 
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Haus zu verlassen, so darf er das uicht anders, als nachdem 
er seinen Gehnlsen verpflichtet hat, bis zn seiner Rückkehr zu 
dejonriren. Die Volontairgehülfen dürseu iu keiuem Falle deu 
Provisor oder iu Abwesenheit des Provisors den Gehülfen 
ersetzen. 

8 20. Der Provisor hat Ruhestörungen durch Persoueu, 
welche Arzuei abholeu, veraulaßt sofort zu beseitigen und nö-
thigen Falles hiezu deu Beistand des Oekonomen, des Portiers 
und der Ealefaetoren zn beansprnchen. 

In der Offiein, deni Laboratorium uud den zur Apotheke 
gehöreudeu Räumen dürseu keiue Besuche angenommen werden. 
(Siehe uuteu 8 22, 25 u. 27.) 

Aum. Der Professor der Pharmaeie hat das Recht in 
der klinischen Apotheke denjenigen Theil des praeti-
schen Examens der Medieinal-Jnspeetoren und Apo-
thekergehülfen abzuhalten, zu welchem dort Gelegen­
heit geboten ist. 

H 21. Der Provisor hat folgende Bücher zu führen: 

Ä. Das Aeeessionsschunrbnch, in lvelches die für die Apotheke 
angewiesenen Mobilien, Geräthe nnd Utensilien eingetra­
gen werden, und zwar wenn sie neu augeschafft werdeu, 
mit Hinzufüguug des Kaufpreises (Reglement der klini­
schen Jnstitnte I, 8 3). 

d. das Bnch znm Einschreiben des Empfanges nnd Ver­
brauches von ollen rohen und zubereiteten Arzneiniittelu, 
von Medieiuglas, Papier, Korken, Bindfaden, Signata­
ren ze. Die Führnng dieses Buches inuß solchergestalt 
sein, daß am Eude jedeu Mouats ein Ileberblick über den 
Verbrauch deS Monats, so wie über die vorhandenen 
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Borräthe möglich ist. Bei einer etwaigen Revision des 
Unisahes werden zur Berechnung der unvermeidlichen Ver 
lnste die iu Anlage 1. enthaltenen Normen in Anwen-
dnng gebracht; 

l?. das Einnahmebnch für gegen baare Zahlung abgelassene 
Reeepte. Letztere werdeu ini Buche copirt (8 18, 8 4 e., 
AilinerkNng); 

6. das Buch zum Einschreibeil des Gratis-Ablasses au nie­
dere Diener uud Beamte (82 e.). Auch hier wird die 
Reeeptformel eapirt; 

e. das Bnch znm Eintragen der Reeepte ans der Hospital-
klinik nnd der dasür zu forderudeu Snmmeu (8 2 e., 
8 4 t>., Anmerkung); 

t. das Dejonrbnch für die Bolontairs l8 27). 
Alle diese Bücher sollen Schnnrbücher seiu. 

8 22. Der Provisor so wie der Ge hülfe genießen eine 
freie Wohuiing (89k.) im Gebände der Klinik, Heizung, Rei­
nigung der Wäsche, Licht, wie die Assistenten der Klinik (vergl. 
Reglern, d. klinischen Anstalten III, 8 1), sie haben sich in Be­
zug auf die Hausordnung nach denjenigen Regeln zn richten, 
welche für die klinischen Assistenten (vergl. Reglern, d. klini­
schen Anstalten III, 8 10) gegeben wordeil sind. 

23. Sollte der Provisor danernd an der Ansübnng 
seines Amtes verhindert sein, so hat der gelehrte Apotheker so­
gleich vollständig bis auf weiteres iu seine Stelle zu treteu uud 
zngleich dem Oekononüedireetor hievon Anzeige zn machen. 

H 24. Der Apothekergehülfe (vergl. Statnt d. Uni­
versität zu Dorpat (8 37 u. 88, Etat derselben pgx. 75) ist 
der nächste Untergebene des Provisors. Er hat den Provisor 
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in allen den Fällen zu vertreten, wo dieser durch gesetzliche 
Grüude verhindert ist (8 19). Er überwacht mit dem Pro­
visor die Arbeiten der Voloutairs und des Stößers l8 25 n. 
27). Er kauu auf kurze Zeit vom Provisor beurlaubt werden, 
darf sich aber nie eigenmächtig anö der Offieiu entfernen. 
Sollte seine Abwesenheit mehr als einige Stunden betragen, 
so hat er sich Urlaub vom Oekouomiedireetor zu erbitten. Ist er 
dauernd au der Ausübuug seiner Verpflichtungen verhindert, so 
hat der Oekouomiedireetor seine Stelle interimistisch zu besetzen. 

8 25. Voloutair-Gehülfeu köuueu iu eiuer deu Ge­
schäften der Apotheke entsprechenden Anzahl zum Dienste bei 
der klinischen Apotheke zugelassen werden. Ihre Zulassung er­
folgt auf Borschlag des Provisors au deu Oekonomiedireetor; 
sie siud dem Provisor und Gehülfen der klinischen Apotheke 
unmittelbar uutergebeu, schulden ihreu Auordnnngeu Achtnng 
uud Gehorsam. Der Provisor und Gehülfe haben ihre Arbei­
ten strengstens zu überwacheu (8 19). 

8 26. Derselbe Voloutair kann nnr in Ausnahmefällen, 
über welche die Eutscheiduug dem Oekonomiedireetor nach Ver^ 
einbarnng mit dem Professor der Pharmaeie zusteht, läuger als 
ein halbes Jahr zum Arbeiteu iu der kliuischeu Apotheke zu­
gelassen werden. Die im Dienste derselben verbrachte Zeit wird 
der Eonditionszeit in einer freien Apotheke gleichgerechnet, über 
dieselbe vom Provisor ein Zeugnis? ausgestellt, welches vom 
Oekonomiedireetor auf Grundlage des Dejonrbnches (8 27) 
beglaubigt werdeu muß. 

8 27. Uuter die Voloutairs siud die vorliegeudeu Ar­
beiten der Apotheke vom Gehülfen so zn vertheilen, daß die­
selben möglichst bald erledigt werden. Wenn ihre Anwesen­
heit auch uicht für deu gauzeu Tag verlaugt werdeu soll, so 
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ist doch vom Provisor dafür Sorge zu tragen, daß zu denjeni­
gen Tageszeiten, iu deueu sich die Geschäfte hüufeu, stets die 
notwendige Auzahl vou Voloutairs anwesend ist (vergl. auch 
8 7). Die Voloutairs haben ihre Prüseuz jedeu Tag eigen-
häudig in das Dejonrbnch (8 21 f.) eiuzutrageu, uuter Angabe 
der in der Apotheke verbrachten Zeit. Die Angaben sind täglich 
vom Provisor dnrch seine Namensunterschrift zu beglaubige«. 

8 28. Der Stößer wird auf Vorstelluug des Provisors 
vou dem Odkonomiedireetor angestellt. Letzterer bestimmt auch 
das Gehalt des Stößers. Der Stößer ist dem Provisor uud 
Gehülfeu streugeu Gehorsam schuldig. 

In Gemäßheit des Art. 38, II. des Statuts der Universität 

Dorpat von dem Direktorium bestätigt. 

Dorpat ,  den 6.  November 1865.  

^5 1551. 

Ncctor Samson. 

Seeretär PH. Wilde. 

Druck von C. Mattiesen, 


